
Wiederaufnahmeverfahren —, die Zwangsvollstreckung 
aus dem ersten Urteil mit oder ohne Sicherheitsleistung 
eingestellt werden kann, ein gesundes Prinzip, das den 
Urteilsgläubiger daran verhindern soll, die von der 
neu mit der Sache befaßten Instanz erwartete „höhere 
Gerechtigkeit“ im letzten Augenblick illusorisch zu 
machen. Auch das Oberste Gericht macht von diesem 
allgemeinen Prinzip Gebrauch, indem es in geeigneten 
Fällen die Zwangsvollstreckung aus einem mit der 
Kassation angegriffenen Urteil einstellt. Eine Aus
nahme von diesem Grundsatz mochte für das Wechsel
vorbehaltsurteil der kapitalistischen Epoche berechtigt 
sein; heute, bei der veränderten Rolle des Wechsels, 
ist die Berechtigung zu einer Durchbrechung dieses 
Grundsatzes beim besten Willen nicht mehr zu er
kennen. Die wirtschaftspolitischen Erwägungen führen 
also zu dem Schluß, daß das wünschenswerte Ergebnis 
die Möglichkeit einer Einstellung der Zwangsvoll
streckung aus dem Vorbehaltsurteil ist.

Daß dieses Ergebnis auch mit dem geschriebenen Ge
setz nicht in Widerspruch steht, bedarf keiner Aus
führung angesichts der Argumente derjenigen Schrift
steller und Gerichte, die schon bisher die Möglichkeit 
der Einstellung der Zwangsvollstreckung bejahten und 
die der obige Beschluß im einzelnen zitiert. Man kann 
auch nicht sagen, daß diese Lösung heute gegen ein 
wesentliches Interesse des Wechselinhabers verstoße 
und daß bei dieser Lösung „das ergangene Vorbehalts
urteil rechtlich für den Kläger ohne praktische Be
deutung wäre“, wie OLG Erfurt meint; denn in der 
großen Mehrzahl der Fälle ivird das Gericht die Ein
stellung der Zwangsvollstreckung aus einem Wechsel
urteil mit Recht nur gegen Sicherheitsleistung anord
nen, und dieser Umstand genügt vollauf, um ein Vor
behaltsurteil für den Wechselgläubiger erstrebenswert 
zu machen.

Der Entscheidung kann somit nicht beigetreten wer
den.

Hauptabteilungsleiter Dr. H. N a t h a n

§ 811 ZPO.
In der Produktion befindliche, für Schulen bestimmte 

Möbel sind gemäß § 811 ZPO unpfändbar.
AG Neubrandenburg, Besohl, vom 17. Juli 1951 — 

1 M 265/51.
Aus den G r ü n d e n :

Die Antragsgegnerin hat auf Grund des Arrestbefehls 
des Amtsgerichts N. vom 6. September 1950 bei der 
Fa. S. (in Treuhandschaft) Schulmöbel, die die Antrag
stellerin bei der Fa. S. (in Treuhandschaft) in Auftrag 
gegeben hat, pfänden lassen. Diese Schulmöbel sind 
einzig und allein für die Schulen innerhalb der Deut
schen Demokratischen Republik hergestellt worden. Zu 
diesem Zweck ist auch die Rohstoffzuteilung sowie die 
entsprechende Auftragserteilung an die Fa. S. (in Treu
handschaft) erfolgt. Aus öffentlichem Interesse sind 
diese Schulmcbel unpfändbar. Es kann nicht angehen, 
daß in der heutigen Zeit die Verwirklichung des An
spruchs der Öffentlichkeit auf schnellste Zurverfügung
stellung der fertiggestellten Möbel an die Schulen durch 
Pfändungen aus Privatforderungen gehemmt wird. 
Dieses ist der Standpunkt des Gerichts.

Obwohl im § 811 ZPO unter dem Einfluß der seiner
zeit noch allein herrschenden privatkapitalistischen 
Grundsätze ein besonderer Fall der Unpfändbarkeit von 
Sachen aus öffentlichem Interesse nicht aufgenommen 
worden ist, hat sich in der damaligen und in der fol
genden Zeit ergeben, daß der Katalog des § 811 ZPO 
ergänzungsbedürftig ist. Auf Grund besonderer Gesetze 
sind dann auch später weiter der Pfändung entzogen 
worden: Nach § 19c der Zwangsvollstreckungsverord
nung vom 26. Mai 1933 Gartenhäuser, Wohnlauben und 
ähnliche, Wohnzwecken dienende Einrichtungen. Hoch
seekabel sowie deren mithaftendes Zubehör nach § 31 
des Kabelpfandgesetzes vom 31. März 1925, Fahrbe
triebsmittel ausländischer Eisenbahnen nach Art. 55 
§ 3 des Internationalen Übereinkommens über den 
Eisenbahn-Personen- und Gepäckverkehr vom 12. Juni 
1925 (RGBl. II S. 483) usw. Erst recht muß die Unpfänd
barkeit im öffentlichen Interesse an Schulmöbeln in 
der gegenwärtigen Zeit und in der Zukunft Gültigkeit 
haben.

Aus den vorgenannten Gründen war der Erinnerung 
der Antragstellerin stattzugeben und die vollzogene 
Pfändung in die Schulmöbel aufzuheben.

(Mitgeteilt von Horst K r a h n, Hauptreferent 
im Ministerium für Volksbildung)

A n m e r k u n g :
Diese interessante Entscheidung, die nach Auffassung 

der Redaktion trotz schwacher Begründung im Ergeb
nis zutreffend ist, wird hiermit zur Diskussion gestellt.

Die Redaktion

§ 71 GKG; § 496 ZPO; § 12 Aktenordnung.
Mit dem Gesuch um Erlaß eines Zahlungsbefehls 

gegen eine Vielzahl von Schuldnern ist, sofern der An
tragsteller die erforderliche Zahl von Zahlungsbefehls
entwürfen nicht beigefügt hat, notwendigerweise der 
Antrag verbunden, die entsprechenden Abschriften 
durch das Gericht herzustellen; in diesem Falle 1st 
das Gericht berechtigt, Schreibgebühren für die von 
ihm hergestellten Abchriften zu fordern.

LG Berlin, Beschl. vom 7. ; September 1951 — 
1 a T 317/51.

§ 29 ZVG; § 242 BGB; § 5 GeboteVO.
Zur Frage der Wirksamkeit der Grundsätze von Treu 

und Glauben im Verfahrensrecht.
OLG Dresden, Beschl. vom 8. Februar 1951 — 5/55 W 

78/50.
G r ü n d e :

Die Grundsätze von Treu und Glauben beherrschen 
das gesamte Rechtswesen; sie sind die Grundsätze 
eines anständigen Rechtsverkehrs schlechthin. Daß auch 
in der Zwangsvollstreckung als einem Teil des Verfah
rensrechts Treu und Glauben zu wahren sind, wird von 
der Rechtsprechung allgemein anerkannt. Deshalb 
unterliegen auch die Handlungen der am Zwangsver
steigerungsverfahren Beteiligten der Beurteilung nach 
diesen Grundsätzen.

Von der vorstehend dargelegten Auffassung des 
Senates ist das Beschwerdegericht in der angefochtenen 
Entscheidung ebenfalls ausgegangen, als es den amts
gerichtlichen Beschluß vom 17. Juni 1950 aufgehoben 
hat. Der Amtsrichter hatte sich auf den Standpunkt 
gestellt, nach § 29 ZVG sei das Zwangsversteigerungs
verfahren ohne weiteres aufzuheben, wenn der Gläu
biger seinen Versteigerungsantrag zurückziehe. Letz
teres sei erfolgt, so daß für eine Zulassung des von der 
Antragsgegnerin erklärten Beitritts keine Möglichkeit, 
gegeben sei. Eine solche auf das rein Formale ab
gestellte Anwendung von Gesetzesbestimmungen 
widerspricht der demokratischen Gesetzlichkeit; denn 
sie führt zu Ergebnissen, die den Anschauungen billig 
und gerecht Denkender entgegenstehen.

Die Beschwerdeführerin hat den Antrag auf Zwangs
versteigerung zum Zwecke der Erbauseinandersetzung 
zwischen ihr und der Antragsgegnerin gestellt. Im Ver
steigerungstermin am 4. November 1949 sind beide Mit
erben als Meistbietende aufgetreten. Da sie nach der 
Auffassung des Amtsgerichts auch über die gleichen 
Vorrechte verfügten, ist die Entscheidung darüber, 
welcher der beiden Meistbietenden das Grundstück zu
geschlagen werden soll, durch das Los herbeigeführt 
worden; vgl. §§ 3 Ziff. 1 und 4; 5 Abs. 5 der VO über 
die Behandlung von Geboten in der Zwangsverstei
gerung vom 30. Juni 1941/27. Januar 1944 (RGBl. 1941 I
S. 354, 1944 I S. 47). Hätte die Beschwerdeführerin im 
Versteigerungstermin vor der Ziehung des Loses die 
Rücknahme des Versteigerungsantrages gemäß § 29 
ZVG erklärt, so könnte gegen die Beschwerdeführerin 
ein Vorwurf der Arglist nicht erhoben werden. Die 
Abgabe der Rücknahmeerklärung in einem Zeitpunkt 
aber, der n a c h  der zugunsten der Antragsgegnerin 
ausgefallenen Losentscheidung liegt, stellt sich nach 
den hier aufgezeichneten Grundsätzen als arglistige und 
mißbräuchliche Benutzung eines „Rechts“ dar und ver
stößt gegen die Gepflogenheiten eines anständigen 
Rechtsverkehrs. Das hat zur Folge, daß der von der 
Antragsgegnerin gemäß § 27 ZVG erklärte Beitritt 
zuzulassen ist, weil der Versteigerungsantrag der An
tragstellerin als nicht zurückgenommen zu behandeln 
ist. Insoweit war die Beschwerde der Antragstellerin 
deshalb als unbegründet zurückzuweisen.
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